
Sonderpädagogische Beratungsstellen 
 

 Mit dem Förderschwerpunkt Hören 

       Pädagogisch-audiologische Beratungsstelle  
 

 Mit dem Förderschwerpunkt Sprache 
 

Telefon: 0721 133-4773 | Fax: 0721 133-4780  

 E-Mail: beratungsstelle@eks-ka.de 
 

Sprechzeiten nach Vereinbarung 

Sonderpädagogische Dienste  -  KEKS-Kooperation Erich Kästner-Schule 
 

 Förderschwerpunkt Sprache 

Telefon: 0721 133-4391  

E-Mail: keks-spr@eks-ka.de 
 

 Förderschwerpunkt Hören 

Telefon: 0721 133-4790  

E-Mail: keks-hoer@eks-ka.de 
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  Erich Kästner-Schule, Moltkestraße 136, 76187 Karlsruhe Erich Kästner-Schule 

  An die  
Eltern und Erziehungsberechtigten 
 
 

 

Grund, Werkreal- und Realschule | Ganztagsschule 

 

Sonderpädagogisches Bildungs- und  

Beratungszentrum mit den Förderschwerpunkten  

Hören und Sprache 

 

Moltkestraße 136, 76187 Karlsruhe 

Telefon: 0721 133-4771 |  Fax: 0721 133-4779 

E-Mail: poststelle@eks-ka.de | Internet: www.eks-ka.de 

 

 

 

  
 

  
9. Dezember 2021 

 
Liebe Eltern, 

wir möchten uns ganz herzlich für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen und 
für Ihr großes Engagement im Jahr 2021 bedanken. 

Das Jahr 2021 war ein herausforderndes Jahr welches, wir mit Ihrer Unterstützung gut meistern 
konnten. Wir hoffen sehr, dass sich die Situation im kommenden Jahr entspannen wird.  

Bitte beachten Sie, dass die Schule am letzten Schultag (22.12.21) bereits um 11:35 Uhr 
(nach der 4. Stunde) enden wird. 

Die Schule beginnt wieder am Montag, den 10.01.2022 um 08:00 Uhr nach Stundenplan. 

Für den Zeitraum vom 20. bis zum 22. Dezember 2021 wurde seitens des Kultusministerium die 

Möglichkeit eröffnet, dass sich die Schüler*innen in eine selbstgewählte Quarantäne begeben. 

Sie müssen hierfür Ihr Kind vom Präsenzunterricht beurlauben lassen. 

Für die Beurlaubung gelten folgende Regelungen: 

• Der Beurlaubungswunsch wird von den Erziehungsberechtigten schriftlich angezeigt. 

• Die Beurlaubung ist mit der Auflage verbunden, dass die Schülerin oder der Schüler die von der 

Schule erteilten Arbeitsaufträge im Beurlaubungszeitraum erledigt. 

• Die Beurlaubung muss für den vollständigen Zeitraum in Anspruch genommen werden, d.h. ein 

Einstieg in die Beurlaubung nach dem 20. Dezember ist nicht möglich. 

Bitte füllen Sie bezüglich der drei Tage vor den Weihnachtsferien den Abschnitt auf der zweiten 
Seite dieses Elternschreibens aus und geben ihn Ihrem Kind bis spätestens 15.12.2021 wieder 
in die Schule mit. 

Wir wünschen Ihnen eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit, einen guten Rutsch in das Jahr 
2022 und viel Gesundheit und Glück für das neue Jahr. 

Herzliche Grüße aus der Erich Kästner-Schule 

   

D. Kretschmer, Schulleiterin EKS   R. Stecher, Konrektorin EKS 
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Bitte ausfüllen und spätestens bis zum 15.12.2021 Ihrem Kind wieder mit in die 

Schule geben. 

 

Mein / Unser Kind ________________________________ (Vor- und Nachname des 

Kindes) aus der Klasse ______________ wird am 20.,21. und 22. Dezember 

O am Unterricht der Schule in Präsenz teilnehmen 

O am Unterricht der Schule in Präsenz NICHT teilnehmen und die zur Verfügung 

gestellten Aufgaben bearbeiten 

 

 
___________________________ ______________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift Erziehungsberechtigte 
 


